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Einleitung 

A. Das Grundproblem 

Ursache aller naturschutzrechtlichen Probleme sind Interessenkollisionen. 
Dabei stehen sich unterschiedliche oder gleichgerichtete, aber sich gegen-
seitig beeinträchtigende oder gar ausschließende Interessen an der Nutzung 
natürlicher Ressourcen gegenüber. Interessen, die untereinander verträglich 
sind, die also zugleich befriedigt werden können, werfen dagegen keine 
Verteilungskonflikte und damit keine naturschutzrechtlichen Probleme auf. 
Insofern besteht dort auch kein Regelungsbedarf. Gegenstand des Natur-
schutzrechtes ist somit immer ein Verteilungsproblem. Wer darf wieviel der 
Ware "Umweltassimilationskapazität'" nutzen? Alle naturschutzrechtlichen 
Normen ordnen und verteilen die Nutzungsrechte an einer ökologischen 
Ressource. 

Die Arbeit untersucht vor diesem Hintergrund das theoretische Vertei-
lungskonzept und die praktische Umsetzung der durch das BNatSchG 1976 
erstmalig eingefügten Eingriffsregelung und ihre Integration in das vorhan-
dene naturschutzrechtliche Steuerungssystem. Rechtlich problematisch ist 
dabei insbesondere die durch die Eingriffsregelung bezweckte Verhaltens-
lenkung von Grundrechtsträgern, also insbes. der Eigentümer, aber auch 
von Selbstverwaltungskörperschaften. Die Untersuchung bezieht daher auch 
die verfassungsrechtliche Rechtfertigung der unterschiedlichen verhaltens-
lenkenden naturschutzrechtlichen Instrumente mit ein. 

Gegenstand dieser Arbeit ist nicht nur das Gesetz, d. h. die geltende Fas-
sung der Eingriffsregelung in den §§ 8, 8a BNatSchG und - nach der Ein-
bindung der Eingriffsregelung in das BauGB - die §§ 1 V Nr. 7; la 11 Nr. 
2, III; 5 IIa; 9 la; 11 I Nr. 2; 135a; 200a BauGB2, sondern auch die Rege-
lungsmaterie. Das Gesetz ändert sich und wird sich wieder ändern,3 die 

I Malunat, Die Vermarktung der Umwelt, NuR 1984, 1. 
2 Daneben wird noch in § 24 I 1 Nr. 1 BauGB (Vorkaufsrecht), §§ 55,57, 59, 61 

BauGB (Umlegung), §§ 147, 148, 154, 156, 169 BauGB (städtebauliches Sanie-
rungs- und Entwicklungsrecht), § 246 BauGB (Länderausnahmeklausel) auf die Ein-
griffsregelung Bezug genommen (vgl. die Darstellung bei Battis/Krautzberger/ 
Löhr, Die Neuregelungen des Baugesetzbuches zum 1.1.1998, NVwZ 1997, 1145, 
1147). 

3 Vgl. etwa den Entwurf der Bundesregierung zur Reform des BNatSchG, BT 
Drs. 13/6441 v. 05.12.1996 oder den Entwurf der Unabhängigen Sachverständigen-
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Probleme und die theoretischen Lösungsmöglichkeiten jedoch bleiben 
gleich. Die Arbeit schließt mit einer Anregung für eine Fortentwicklung der 
Eingriffsregelung in der Zukunft. 

B. Der neuartige Ansatz der EingrifTsregelung 

Nach der sog. Eingriffsregelung des § 8 Bundesnaturschutzgesetz sind 
vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft zu unterlassen (§ 8 II I, 1. 
Hs. BNatSchG). Unvermeidbare Eingriffe müssen ausgeglichen werden (§ 8 
II I, 2. Hs. BNatSchG). Ist ein Ausgleich nicht möglich, ist der Eingriff 
grundsätzlich zu untersagen. Nur ausnahmsweise, bei überwiegendem 
öffentlichem Interesse, können unausgleichbare Eingriffe zugelassen werden 
(§ 8 III BNatSchG). Die Länder können für diesen Fall weitergehende Vor-
schriften, insbesondere über Ersatzrnaßnahmen und Ausgleichsabgaben, 
erlassen (§ 8 IX BNatSchG). 

Mit dieser Regelung sollte der Natur- und Landschaftsschutz auf alle 
Flächen in Deutschland ausgedehnt werden.4 Vorher galten naturschutz-
rechtliche Anforderungen grundsätzlich nur in räumlich begrenzten Schutz-
gebietsausweisungen. Innerhalb dieser Flächen setzten die Schutzgebiets-
verordnungen i. d. R. ein absolutes Veränderungsverbot für die einmal aus-
geübte NutzungS mit entsprechend weitreichenden Einschränkungen für die 
Eigentümer fest. Insofern war das Naturschutzrecht statisch.6 Nicht der 
Erhalt einer naturschutzrechtlich relevanten Funktion, sondern der Erhalt 
einer bestehenden Fläche stand im Vordergrund. Die dem zugrundelie-
gende Naturschutzidee wurde daher auch als "Reservatdenken" bezeichnet. 
Es leuchtet ein, daß diese Naturschutzidee nicht geeignet war, einen flä-
chendeckenden Naturschutz zu verwirklichen. Abgesehen davon, daß die 
Ausdehnung der Veränderungsverbote auf alle Flächen gegen das Über-

kommission zum Umweltgesetzbuch, § 260ff., ferner die Änderungsvorschläge zur 
Integration der Eingriffsregelung in das BauGB bei Schink, Reform des Bundesna-
turschutzrechts und Baurechtskompromisses, in: Schlacke (Hrsg.), Neue Konzepte 
im Umweltrecht, 1996, S. BI ff. 

4 Vgl. Bericht des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, BT-
Drs. 7/5251 zur Entwurfsregelung, S. 4: "flächendeckender Mindestschutz". 

S Als Nutzungen werden alle Verwendungsmöglichkeiten einer Ressource (vgl. 
etwa Gablers Wirtschaftslexikon, 13. A., 1992), also, in Bezug auf die Bodennut-
zung, ,jedes Verwenden einer Fläche für einen bestimmten Zweck" (OVG Lüne-
burg, NVwZ-RR 1995,556,557) bezeichnet. 

6 Sinnfällig hierfür zwei Formulierungen des OVG Lüneburg (NuR 1982, 112): 
(1) ,.zweck der UnterschutzsteIlung [hier: Landschaftsschutzgebiet] ist es, die Land-
schaft in ihrer vorgefundenen Eigentümlichkeit ... zu erhalten". (2) ,,Die Kammer 
ist der Auffassung, daß sich außerhalb von Schutzgebieten Veränderungen der Land-
schaft nicht grundsätzlich verbieten lassen." 
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maßverbot verstoßen würde, wäre Deutschland ein Landschaftsmuseum 
geworden. 

Der Preis für die Erfassung aller Flächen war also die Preisgabe dieses 
Reservatdenkens und die Verankerung neuer Strukturprinzipien im Natur-
schutzrecht. Um alle Flächen erfassen zu können, mußte der Natur- und 
Landschaftsschutz flexibel werden. Durch die Eingriffsregelung wird die 
Idee, einzelne Flächen absolut zu schützen, zugunsten eines funktionsbezo-
genen Schutzes aufgegeben.7 Veränderungen in der Nutzung der Flächen 
sind nicht mehr, wie innerhalb von Schutzgebieten, grundsätzlich ver.boten. 
Die Eingriffsregelung setzt, im Gegenteil, für ihre Anwendung die Zulässig-
keit einer Nutzungsänderung geradezu voraus. Durch die Kompensations-
pflicht der Eingriffsregelung wird sichergestellt, daß insgesamt der Status 
quo der ökologischen und optischen Funktionen erhalten bleibt. Geschützt 
wird also nicht mehr die konkrete Nutzung des einzelnen Grundstücks als 
solche, sondern nur noch seine Funktion in dem betroffenen Landschafts-
raum. Diese kann auch durch eine Kompensationsmaßnahme auf einem 
anderen Grundstück, also eine ökologische Aufwertung an anderer Stelle, 
wahrgenommen werden. Die Verteilung der Ressource "Boden" auf die 
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten nach naturschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten8 erfolgt in diesem Modell nicht mehr durch staatliche 
Zuweisung mittels Schutzgebietsausweisung, sondern durch Nutzungswahl 
des Eigentümers, der durch die Mengenvorgabe "Erhaltung des funktiona-
len Status quo" begrenzt wird. 

Zur Illustration ein kurzes Beispiel: Innerhalb eines Landschaftsraumes 
hat ein Eigentümer zwei Grundstücke, einen ökologisch wertlosen Acker 
und eine ökologisch wertvolle Wiese. Die Aufteilung dieser Nutzungen ist 
historisch zufallig entstanden. Infolge der Änderung wirtschaftlicher Daten 
ist weder die Nutzung der Fläche als Acker noch als Wiese wirtschaftlich 
sinnvoll. Liegen die Grundstücke innerhalb einer Schutzgebietsausweisung, 
etwa eines Landschaftsschutzgebietes, so wird ihre historisch zufallig ent-
standene Nutzung durch das absolute Veränderungsverbot9 fortgeschrieben. 
Erfolgt Naturschutz dagegen über die Eingriffsregelung, wird nur die 
Summe der ökologischen Funktionen geschützt. Der Eigentümer kann z.B. 

7 A. A. Schink, Naturschutz und Landschaftspflegerecht in Nordrhein-Westfalen, 
1989, Rn 264, der eine in diesem Sinne verstandene dynamische Interpretation mit 
der Behauptung zurückweist, es sei Sinn der Eingriffsregelung, "Natur- und Land-
schaft auch außerhalb der besonderen naturschutzrechtlichen Verfahren ... einem 
konservierenden Schutz zu unterwerfen ... ". 

8 Andere Verteilungsgesichtspunkte bleiben für die Untersuchung weitgehend 
ausgeklammert. Der Arbeit liegt insofern ein ceteris paribus Ansatz zu Grunde. 

9 Vgl. VGH BW, NuR 1995, 83, 84: ,,Dabei ist es ... grundsätzlich unerheblich, 
ob die Nutzungsänderung dem Schutzzweck der Naturschutzgebietsverordnung 
schädlich ist, denn sie will in erster Linie den bestehenden Zustand bewahren." 

2 Waller 
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